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Vorwort . 

Der nachfolgende Anfang einer Darstellung des römischen 
Privatrechts ist überall nur bis zu der Zeit des Diokletian geführt 
worden. Es geschah das nicht in der Meinung, als ob das Pandekten-
recht heutzutage, mit dem Verlust seines letzten grofsen Anwendungs-
gebiets, seine wissenschaftliche Bedeutung eingebüfst habe; wohl 
aber wollte ich damit der Überzeugung Ausdruck geben, dafs 
zwischen dem Recht der klassischen Juristen und dem des Justinian 
ein Gegensatz besteht, der eine zusammenfassende Behandlung 
ausschliefst. Je länger ich an dem Werke arbeitete, desto klarer 
trat es mir vor Augen, wie sehr die Gedankenwelt der Byzantiner 
überall eine eigenartige ist, und wie unter Beibehaltung der 
antiken Rechtsformen das Recht selbst doch überall ein anderes 
geworden ist. Auch die Schöpfung Justinians ist, trotz mancher 
Mifsgriffe  in Einzelheiten, eine bedeutende, und es wird die Auf-
gabe einer späteren Zeit sein, auch ihren Charakter in seinem Zu-
sammenhang mit der Umgestaltung der Zeiten zu beschreiben; 
aber eben, weil ich diese Aufgabe nicht verkannt wissen möchte, 
habe ich eine Darstellung gescheut, welche diese nur bei selb-
ständiger Betrachtung ganz zu würdigenden Vorgänge blofs im 
Epilog behandelt. Und mehr als das wäre bei einer Verbindung 
beider Epochen doch nicht möglich gewesen. 

Denn die Hauptsache blieb doch immer das nationalrömische 
Recht, und dieses von der byzantinischen Inkrustation zu befreien, 
ist allein schon eine erdrückende Aufgabe. Wir sind heute, dank 
der Vervollkommnung, welche die romanistische Forschung seit 
einem Vierteljahrhundert durch die Interpolationenlehre, die Epi-
graphik und die Papyrologie erfahren  hat, in der glücklichen Lage, 
an diese Aufgabe heranzutreten; aber wir dürfen, bei aller An-
erkennung dessen, was in dieser Richtung in den letzten Jahr-
zehnten bereits geleistet worden ist, doch nicht vergessen, dafs wir 
zum grofsen Teil noch am Anfang stehen. Es gibt keine Gelegenheit, 
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dies lebhafter zu empfinden, als wenn man im gegenwärtigen Zeit-
punkt an eine Darstellung des Ganzen herantritt. Die älteren 
Werke sind überholt und muten in ihrem orthodoxen Echtheits-
glauben fast befremdend an, und die weit zersplitterte zeitgenössische 
Literatur mufs überall erst gesammelt, überprüft  und zusammen-
gedacht werden ; daneben allenthalben weite Gebiete, die noch nicht 
mit moderner Methode behandelt worden sind. So wird denn noch 
vielfacher Umbau und sogar Neubau erforderlich  sein, der um so 
schwieriger von statten geht, als jeder einzelne Baustein, dafern 
er aus dem justinianischen Bau stammt, auf seine Echtheit neu 
geprüft  und mit andern zusammengepafst werden mufs. 

Ich habe mich denn auch oft gefragt,  ob die Zeit für eine 
Gesamtdarstellung bei den grofsen Umwälzungen, die unsere 
historische Erkenntnis eben durchmacht, schon gekommen ist, und 
ob es nicht besser wäre, erst im Detail fortzuarbeiten.  Doch hat ein 
erneuter Versuch eines systematischen Aufbaus vielleicht auch 
seine Vorzüge. Als ein solcher erschien mir insbesondere die 
Möglichkeit, gewisse methodische Gesichtspunkte durch das Ganze 
des Systems hindurch zu verfolgen. In die heutige Geschichts-
schreibung des römischen Rechts hat sich eine Anzahl von be-
denklichen Anschauungen eingeschlichen, deren Triebe sich weit 
verzweigen, wie die von starken religiösen Einschlägen ins weltliche 
Recht, von publizistischen Rechtsgeschäften, von Lites und Jurgia, 
von der einstigen Alleinherrschaft  des Legisaktionenprozesses und 
anderes. Wohl fehlt es nicht an Opposition; aber sie kommt nicht 
genügend zur Geltung, so lange die mafsgebenden Hand- und Lehr-
bücher an den bisherigen Traditionen festhalten, und das ist heute 
unzweifelhaft  der Fall. Je mehr ich bei fortgesetzter  Prüfung mich 
zu überzeugen glaubte, dafs die quellenmäfsige Grundlage jener 
Anschauungen eine durchaus ungenügende ist, desto notwendiger 
erschien es mir, einmal eine Darstellung mit Hinweglassung jener 
Prämissen zu versuchen. Inwieweit ich selbst dabei das Richtige 
getroffen  habe, mufs die Zukunft entscheiden. 

Mehr als es ihm lieb sein kann, wird der Geschichtsschreiber 
des römischen Rechts in Zeiträume geführt,  wo die Quellen ver-
siegen und das Reich der Hypothese beginnt. Es ist nicht möglich 
an solchen Stellen überall ein Vakuum der Darstellung eintreten 
zu lassen; oft ist es ein Postulat der Wissenschaft, auch blofse 
Wahrscheinlichkeiten anzudeuten, auf welche die verläfsliche Über-
lieferung hinweist, und ich habe mich dieser Anforderung  nicht 
ganz entziehen können und wollen. Doch war ich stets bemüht, 
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die Hypothese deutlich als solche zu bezeichnen, wie es mir denn 
überhaupt darum zu tun war, die Grenzen unserer sicheren Kenntnis 
gegenüber denen der blofsen Vermutung genau abzustecken. 

Mit Zitaten und Literaturangaben bin ich sparsam vorgegangen. 
Zwar bin ich mir bewufst, wo ich von andern gelernt habe, dies 
gewissenhaft vermerkt zu haben; aber ein Nachschlagebuch habe 
ich für die Literatur so wenig wie nach irgend einer andern Richtung 
schreiben wollen. Ohnedies ist der Umfang der Anmerkungen, die 
oft auf kleine Abhandlungen ausgewachsen sind, gröfser  als ich 
gewünscht hätte; aber wenn ich dem Leser die quellenmäfsige 
Grundlage meiner Darstellung geben wollte, war es nicht anders 
möglich. Auch so noch mufste ich, um den Umfang des Buches 
nicht allzusehr anschwellen zu lassen, clie Diktion oft sehr zu-
sammenpressen. Doch glaube ich die in solchen Fällen unleugbar 
vorhandene Schwierigkeit der Lektüre rechtfertigen  zu können; 
wo, wie z. B. bei der Darstellung der Haftung für kontraktliches 
Verschulden, mit Dutzenden von Interpolationen zu rechnen war, 
mufste das Erfordernis  der Eleganz hinter jenem der Quellenkritik 
einfach gänzlich verschwinden. 

Die Literatur des letzten halben Jahrs habe ich, um die Fertig-
stellung des schon im Sommer 1900 begonnenen, aber — durch 
meine Schuld — nur langsam fortgeschrittenen  Drucks nicht weiter 
zu verzögern, nur sehr unvollkommen berücksichtigen können, wie 
mir denn überhaupt auf literarischem Gebiet gewifs manches 
namentlich von ausländischer Literatur entgangen ist. Einzelne 
Nachträge habe ich in den Addenda et Corrigenda gegeben, welche 
ich überhaupt den Leser vorweg zur Kenntnis zu nehmen bitte: 
ich habe zwar bisher nur wenige Corrigenda bemerkt, aber darunter 
eines, das ich gern vorweg berichtigt sähe (S. 30). 

Sehr wertvoll war es mir, dafs ich die Korrekturbogen der 
zweiten deutschen Auflage von Lenels Edikt durch die Freundlich-
keit des Verfassers  wenigstens bei einem Teil der Arbeit noch im 
Druckstadium benutzen konnte; ebenso wurde mir der Schlufs 
von Wlassaks Abhandlung über den Gerichtsmagistrat sowie 
Koschakers „ Archidikastes" in meiner Tätigkeit als Schriftleiter 
der Savigny-Zeitschrift  während der Korrektur bekannt und konnte 
stellenweise noch zitiert werden. 

Gern gedenke ich zum Schlufs der freundlichen Unterstützung, 
die mir von befreundeter  Seite oft zuteil geworden ist. In 
philologischen und archäologischen Fragen haben G. WISSOWA, 

F. STUDNICZKA und H. SAVOBODA meinen Anfragen wiederholt in 
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eingehendster Weise entsprochen; mit U. WILCKEN konnte ich an 
der Hand der Druckkorrekturen einige Fragen des ägyptischen 
Urkundenwesens nochmals besprechen; besonderen Dank endlich 
schulde ich M . WLASSAK, welcher in gewohnter Freundschaft 
die das objektive Recht behandelnden Paragraphen 1—4 in der 
Korrektur gelesen hat und dessen freundliche Erinnerungen und 
Zusätze an mehreren Stellen der schliefslichen Fassung des Drucks 
zugute gekommen sind. Nicht minder fühle ich mich E. RABEL 

auch diesmal wieder für die bei einem grofsen Teil des Drucks 
gütigst geleistete Unterstützung in der Korrektur herzlich ver-
pflichtet. 

Wie viel endlich auch die juristische Altertumsforschung  dem 
grofsen Geschichtswerk verdankt, dessen Verfasser  dieser Band 
gewidmet ist, dessen soll die Zueignung selbst ein Zeugnis sein. 

Der bis zur Vollendung dieses Bandes vergangene Zeitraum 
von mehr als einem Jahrzehnt mag manchem lang erscheinen, 
keinem wohl länger als mir selbst, der ich während dieser ganzen 
Zeit eine Reihe mir am Herzen liegender historischer und dog-
matischer Spezialprobleme zurückstellen mufste. Das Studium des 
bürgerlichen Gesetzbuchs und umfassende papyrologische Arbeiten 
haben bei der Ausarbeitung einen zwar sehr angenehmen, aber doch 
beträchtlichen, jedenfalls im ganzen mehrjährigen Zeitverlust mit 
sich gebracht; vor allem aber setzt ein die „Grundbegriffe"  ent-
haltender Band weitgehende Vorarbeiten auf dem Gebiet der 
speziellen Teile voraus, und diese vollziehen sich, wie ich bereits 
sagte, heute langsamer als in früheren  Zeiten. Auch habe ich 
nichts überstürzen wollen; ich weifs zu gut, wie stark die 
Suggestion anerzogener Anschauungen ist, und wie oft nament-
lich bei systematisch interpolierten Materien ein stets wiederholtes 
Durchdenken die Voraussetzung bildet, unter welcher man erst 
die Notwendigkeit weiterer Untersuchung erkennt. Übrigens kommen 
jene Vorarbeiten mir hoffentlich  in Zukunft zugute; wenigstens 
glaube ich einen zweiten Band, der das Recht der natürlichen 
Personen und der Familie behandeln soll, und dessen Manuskript 
nur noch der Schlufsrevision bedarf,  in absehbarer Zeit diesem 
ersten nachsenden zu können. 

L e i p z i g , im Dezember 1907. 
Ludwig Mitteis. 
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Nachträge und Berichtigungen. 

S. 13 Z. 10 von oben: statt Fälle lies Fülle. 
S. 36 Z. 10 von oben: statt actus lies aetas. 
S. 40 Z. 12 von unten: Das Zitat Z. Sav.St. 25, 126 gehört auf Z. 10 hinter 

W l a s s a k , Proz.Ges. 2, 302. 
S. 43 A. 8. Der hier angenommene Parallelismus zwischen der Inschrift  von 

Oianthea und der Rezeption des Peregrinenprozesses wird neuerdings 
von H i t z i g in der Festschrift  für Regelsberger S. 69 (des Sep.Abdr.) 
bestritten. 

S. 92. Die daselbst ausgesprochenen Zweifel gegen die Konkurrenz der Rei 
Vindicatio mit der A° negotoria werden jetzt durch die treifliche Unter-
suchung von S i b e r , Die Passivlegitimation bei der Rei Vindicatio (1907) 
S. 88 ff.  bestätigt. 

S. 104 A. 28. Vgl. neuerdings noch P. Flor. 4 1. 10—11: της κατά διαδοχών 
κληρονομηθεισης, sowie P. Teb. 319 1. 5: καττ^ντησεν . . . κατά διαδοχήν κληρο-
νομιάς. Die letztere Wendung sieht allerdings nicht wie ein Ausdruck 
für die Intestaterbfolge aus, wie denn de Ruggiero selbst betont (a. O. 105 
A. 1), dafs einzelne Stellen bei jener Auffassung  Schwierigkeiten machen. 
Dennoch scheint sie mir durch Zeugnisse wie C.J. 6, 62, 1; 2, 7, 15, 1; 
Nov. Anthem. 1, 1 genügend belegt; wenn daneben auch unklare Ver-
wendungen vorkommen, wäre dies bei einem so vieldeutigen Wort wie 
διαδοχή nicht zu verwundern. 

S. 109 Z. 14 von oben: statt (A. 34) lies (A. 36). 
S. 110 Z. 22 von unten: statt ein lies eine. 
S. I l l A. 44 streiche das Zitat: C.J. 5, 54, 1 und füge hinzu, dafs die Strafs-

burger Ulpianfragmente (Ztsch. d. Sav.St. 24, 418) für unsere Frage keine 
unmittelbare Förderung bringen. 

S. 228 Z. 3 von oben. Wie ich nachträglich bemerke, ist die Interpolation 
von Ulp. D. 19, 1, 13, 25 auch schon von C o s t a , Papiniano 4, 172 f. 
behauptet worden. 

Binding , Handbuch I. 6: M i t t e i s , Rom. Privatrecht 1. I I 
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Verwandtschaftsverhältnisse des Römischen Rechts. 

Römisches und griechisches Recht· 
Mit zweifellosem Recht trachtet eine gesicherte Forschung bei 

der Geschichte jeder einzelnen Rechtsordnung vor allen Dingen 
danach, deren Stellung im Kreise der verwandten Rechte zu be-
stimmen. Der Wert, welchen diese Methode namentlich für die 
Erforschung des ältesten Rechts besitzt, wo die historischen Quellen 
dürftig sind und die Nachbargebiete der Forschung sich oft gegen-
seitig unterstützen müssen, wird heute auch auf Seite der 
romanistischen Rechtshistoriker mehr und mehr anerkannt. Die 
Zuversicht, mit welcher die Zeitgenossen Savignys die römische 
Rechtsgeschichte aus rein römischen Quellen heraus zu schreiben 
suchten, ist längst dem Wunsche gewichen, die römischen In-
stitutionen in ihrem organischen Zusammenhang mit den Wurzeln 
und Ästen des gemeinsamen indogermanischen Stammes zu er-
fassen. Leider ist diesem Wunsch bisher nicht Erfüllung ge-
worden, und es läfst sich bezweifeln, ob sie ihm in absehbarer 
Zeit werden wird. 

Denn man darf  nicht übersehen, dafs der Bearbeiter der 
römischen Rechtsgeschichte sich hier in einer ganz anderen, un-
verhältnismäfsig weniger günstigen Lage befindet als der germani-
stische Rechtshistoriker. Während das deutsche Recht — ganz ab-
gesehen von dem unendlich gröiseren Reichtum an Quellen aus 
seiner Jugendzeit, welcher durch seine spätere Entwicklung bedingt 
ist — sich in zahlreichen Schwester- und Tochterrechten darstellt, 
ist das römische isoliert, weil es die nächstverwandten italischen 
Ordnungen selbst erstickt hat, und seine Verwandtschaft  zu anderen 
indogermanischen Rechten ist nur noch eine entfernte. 

I. Unsere Kenntnis von den aufserrömischen  italischen Rechts- ^chts® 
Ordnungen, welche freilich auch auf die Geschichte der römischen o r t l n u n ? e n · 
ein helles Licht werfen würden, ist nur eine geringe. Dies rührt 
daher, dafs unser Wissen von den ehemals autonomen italischen 

1* 



4 1. Buch. Grundbegriffe. 

Städten fast ausschliefslich durch römische Schriftsteller  vermittelt 
ist, welche begreiflicherweise  alle Lokaltöne unterdrücken. Dennoch 
kann an einem Parallelismus zwischen römischer und italischer 
Rechtsentwicklung kein Zweifel sein. Damit ist freilich nicht 
gesagt, dafs jede einzelne Rechtsinstitution, die für Rom bezeugt 
ist, auch in Italien in gleicher Gestalt wiederkehren müfste ; denn 
so sicher wie die Einheit der Gattung, die durch die römisch-
italische Stammesgleichheit verbürgt ist, ist doch auch die Möglich-
keit einer Verschiedenheit der Arten. Die dürftigen uns er-
haltenen Daten, welche hier zusammengestellt werden sollen, 
müssen nach dem Gegensatz des latinischen und der aufserlatinischen 
Stämme gruppiert werden. 

Für die Privatrechtsordnungen der latinischen Stammesgenossen 
wird eine weitgehende Übereinstimmung mit dem römischen Recht 
mit Beruhigung angenommen werden können. Schon der Umstand, 
dafs zwischen Latium und Rom von altersher und fortwährend  das 
Commercium gegolten hat, kann als Ausdruck dieser Übereinstimmung 
angesehen werden. Denn wenn auch das Commercium Gleichheit der 
beiderseitigen Rechtsinstitutionen nicht notwendig voraussetzt1 und 
demgemäfs auch dem Nichtlatiner im einzelnen Fall zugestanden 
werden kann2, so ist doch die uralte römisch-latinische Verkehrs-
gemeinschaft ohne innere Übereinstimmung der beiderseitigen Rechts-
institutionen nicht zu denken. Allerdings betrifft  das Commercium 
nur das Vermögensrecht; aber es wird kaum zu bezweifeln sein, 
dafs die Rechtsverwandtschaft  eine durchgängige gewesen ist und 
die wesentlichen Grundlagen des Familienrechts bei den Latinern 
die gleichen waren wie bei den Römern. 

Fragt man freilich nach direkten Beweisen dieser Annahme, 
so führen die erhaltenen Zeugnisse meist nur soweit, dafs man aus 
ihnen auf die Übereinstimmung gewisser Grundbegriffe  in den 
beiderseitigen Rechtsordnungen mit Wahrscheinlichkeit schliefsen 

1 Dadurch entfällt die Möglichkeit jene Quellen als u n m i t t e l b a r e Zeug-
nisse des latinischen Rechts anzusehen, welche im Verkehr zwischen Römern 
und Latinern die Anwendung des römischen Rechts bestätigen. Die wichtigsten 
davon bei Mo mm sen, Staatsr. I I I , 1, 629—639. Insbesondere mufs man bei 
der Verwendung dieser Zeugnisse sich gegenwärtig halten, dafs, wenn sie auch 
i n i h r e r G e s a m t h e i t einen u n m i t t e l b a r e n Schlufs auf die Rechts-
verwandtschaft  zulassen, immer noch fraglich bleibt, ob das e inze lne Institut 
bei den Latinern genau ebenso gestaltet war, wie bei den Römern. Denn es 
ist einleuchtend, dafs selbst ein lebhafter römisch-latinischer Rechtsverkehr 
gewisse Differenzen  im einzelnen nicht ausgeschlossen haben mufs. 

2 Ulp. fr.  19, 4. 
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kann; ausdrückliche Zeugnisse dafür,  dafs irgend ein bestimmtes 
Institut in Latium ein vollkommenes Abbild des entsprechenden 
römischen gewesen sei, sind nur in geringer Zahl vorhanden. Selbst 
wenn im Stadtrecht von Salpensa eine ganze Reihe von Rechts-
instituten genannt sind, welche auch im römischen Recht sich 
finden, wie Patria Potestas, Manus, Mancipium, Tutel und Patronat3, 
die Manumissio censu und Manumissio Vindic ta4 5 , so kann doch 
eine sehr vorsichtige Auffassung  auf die Möglichkeit hinweisen, 
dafs es sich hier um blofse Übertragung des stadtrömischen 
Rechtes auf die latinischen Kolonien handeln könnte und darum 
der Schlufs aus dem Recht der koloniarischen Latiner auf jenes 
des alten Latiums ein gewagter sei. 

Dennoch darf  man sich keiner zu weit gehenden Skepsis hin-
geben; so rätlich es sein mag, in einem einzelnen Fall mit der 
Möglichkeit zu rechnen, dafs das Schema der latinischen Kolonial-
rechte Bereicherungen aus dem römischen Stadtrecht empfangen 
hat, so ist es doch wenig wahrscheinlich, dafs man diese Städte 
latinische genannt hätte, wenn nicht ihre wesentlichen Institutionen 
diesen Namen rechtfertigten 6. 

a Aes Salp. c. 22, 23, 29. Aes Malac. erwähnt die betreffenden  Materien 
nicht. 

4 Im Aes Salp. c. 28 ist mit den Worten: „Si quis . . . apud I I viros qui 
iuri dicendo praeerunt servom suom servamve suam ex Servitute in liber-
tatefm] manumiserit" unzweifelhaft  auf die man. vindicta hingewiesen; die 
darauffolgenden  aber „liberum liberamve esse iusserit" können, da in Salpensa 
die Duumviri die Geschäfte der römischen Zensoren besorgen, ganz wohl auf 
Man. censu gedeutet werden, V o i g t , Jus. Nat. 2, 743, — was auch Μ ο mm s en, 
der früher  (Stadtr. 437) an eine Freilassungserklärung zu Protokoll gedacht 
hatte, später (verm. Sehr. 1, 330) zugegeben hat. 

5 Aufserdem findet sich Manus Injectio in der latinischen Kolonie 
Luceria schon in der ersten Hälfte des sechsten Jhd. (C.I.Lat. 9, 782 = 
B r u n s , Fo.6 260). 

6 Mommsen hat in seinem Kommentar zu den Stadtrechten jene Institutionen 
sogar ohne weiteres als Zeugnisse des altlatinischen Privatrechts angesehen 
(z. B. S. 398, 459), und man wird nicht fehlgehen, wenn man dies heute, nach-
dem Zumpts Bedenken (Studia Romana 269 ff.)  gegen den Charakter von 
Salpensa und Malaca als latinische Kolonien allgemein aufgegeben sind, für 
die herrschende Ansicht erklärt; ausdrückliche Beistimmung ζ. B. bei Lenormant 
und Lécrivain in Daremberg-Saglio s. v. Coloniae p. 1309 und s. v. Latinus 
p. 977. Die Möglichkeit, dafs das salpensanische Privatrecht aus dem 
r ö m i s c h e n Recht entnommen sei, hat Girard (Organ, judic. 1, 44) im Vorüber-
gehen angedeutet, jedoch m. E. mit Recht als unwahrscheinlich bezeichnet 
(vgl. auch denselben a. 0. 1, 277 A. 1). — Wer die Sache näher verfolgt,  mufs 
sich die \forfrage  vorlegen: In welcher Form wurden die peregrinischen Ge-


